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Berufungsentscheidung 

Der Unabhängige Finanzsenat hat über die Berufung der Bwin., vom 25. Juni 2010, gerichtet 

gegen den (Sammel-)Bescheid des Finanzamtes Graz-Stadt vom 27. Mai 2010, betreffend die 

Rückforderung der für das Kind XY., für die Monate Oktober 2008 bis August 2009 ausgezahl-

ten Familienbeihilfe und der entsprechenden Kinderabsetzbeträge (Gesamtrückforderungsbe-

trag 2.440,40 Euro), entschieden: 

Die Berufung wird als unbegründet abgewiesen. 

Entscheidungsgründe 

Die im Spruch genannte Tochter der Berufungswerberin hat im Juni 2008 die Reifeprüfung 

abgelegt. 

In der Folge hat sie den ersten, schriftlichen, Teil eines aus zwei Teilen bestehenden Aufnah-

meverfahrens der FH A. (mit sehr gutem Erfolg) bestanden, zum zweiten Teil des Bewer-

bungsverfahrens (Bewerbungsgespräch) ist sie nach den Angaben der Berufungswerberin aus 

Krankheitsgründen nicht angetreten.  

Im Sommersemester 2009 hat die Tochter das Aufnahmeverfahren schließlich erfolgreich ab-

geschlossen und ist seit Beginn des Wintersemesters 2009/2010 im Fachhochschulstudien-

gang „B.“ inskribiert. 

Mit dem nunmehr angefochtenen (Sammel-)Bescheid hat das Finanzamt die für die Monate 

Oktober 2008 bis August 2009 ausgezahlte Familienbeihilfe und die entsprechenden Kinderab-
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setzbeträge mit der Begründung zurück gefordert, das Kind habe sich in dieser Zeit nicht in 

Berufsausbildung befunden. 

Dieser Auffassung des Finanzamtes widerspricht die Berufungswerberin im Wesentlichen mit 

der Begründung: 

„…Durch die Ablegung eines Teiles der Aufnahmeprüfung und des unabwendbaren Ereignis-

ses (Krankheit) der Weiterführung des Studiums durch Ablegung des zweiten Teiles der Auf-

nahmeprüfung (mündliches Gespräch) liegt ein Umstand vor, der eine Rückforderung der Fa-

milienbeihilfe von Oktober 2008 bis August 2009 unzulässig macht, da hier bereits eine Be-

rufsausbildung (Schulbesuch) begonnen wurde, da - … - die Aufnahmeprüfung einen integrie-

renden Bestandteil des Studiums darstellt und daher der Studienbeginn mit Beginn der Auf-

nahmeprüfung anzusetzen gewesen wäre ....“ 

Über die Berufung wurde erwogen: 

Gemäß § 2 Abs 1 des Familienlastenausgleichsgesetzes (FLAG) 1967, in der hier maßgeben-

den Fassung, haben Personen, die im Bundesgebiet einen Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen 

Aufenthalt haben, Anspruch auf Familienbeihilfe  

a) für minderjährige Kinder, 

b) für volljährige Kinder, die das 26. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und die für einen 

Beruf ausgebildet oder in einem erlernten Beruf in einer Fachschule fortgebildet werden, 

wenn ihnen durch den Schulbesuch die Ausübung ihres Berufes nicht möglich ist. Bei volljäh-

rigen Kindern, die eine in § 3 des Studienförderungsgesetzes 1992, BGBl. Nr. 305, genannte 

Einrichtung besuchen, ist eine Berufsausbildung nur dann anzunehmen, wenn sie die vorge-

sehene Studienzeit pro Studienabschnitt um nicht mehr als ein Semester oder die vorgesehe-

ne Ausbildungszeit um nicht mehr als ein Ausbildungsjahr überschreiten. Wird ein Studienab-

schnitt in der vorgesehenen Studienzeit absolviert, kann einem weiteren Studienabschnitt ein 

Semester zugerechnet werden. Die Studienzeit wird durch ein unvorhergesehenes oder unab-

wendbares Ereignis (zB Krankheit) oder nachgewiesenes Auslandsstudium verlängert. Dabei 

bewirkt eine Studienbehinderung von jeweils drei Monaten eine Verlängerung der Studienzeit 

um ein Semester. Zeiten als Studentenvertreterin oder Studentenvertreter nach dem Hoch-

schülerschaftsgesetz 1998, BGBl. I Nr. 22/1999, sind unter Berücksichtigung der Funktion und 

der zeitlichen Inanspruchnahme bis zum Höchstausmaß von vier Semestern nicht in die zur 

Erlangung der Familienbeihilfe vorgesehene höchstzulässige Studienzeit einzurechnen. Glei-

ches gilt für die Vorsitzenden und die Sprecher der Heimvertretungen nach dem Studenten-

heimgesetz, BGBl. Nr. 291/1986. Der Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie hat 
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durch Verordnung die näheren Voraussetzungen für diese Nichteinrechnung festzulegen. Zei-

ten des Mutterschutzes sowie die Pflege und Erziehung eines eigenen Kindes bis zur Vollen-

dung des zweiten Lebensjahres hemmen den Ablauf der Studienzeit. Bei einem Studienwech-

sel gelten die in § 17 Studienförderungsgesetz 1992, BGBl. Nr. 305, angeführten Regelungen 

auch für den Anspruch auf Familienbeihilfe. Die Aufnahme als ordentlicher Hörer gilt als An-

spruchsvoraussetzung für das erste Studienjahr. Anspruch ab dem zweiten Studienjahr be-

steht nur dann, wenn für ein vorhergehendes Studienjahr die Ablegung einer Teilprüfung der 

ersten Diplomprüfung oder des ersten Rigorosums oder von Prüfungen aus Pflicht- und Wahl-

fächern des betriebenen Studiums im Gesamtumfang von acht Semesterwochenstunden 

nachgewiesen wird. Der Nachweis ist unabhängig von einem Wechsel der Einrichtung oder 

des Studiums durch Bestätigungen der im § 3 des Studienförderungsgesetzes 1992 genannten 

Einrichtungen zu erbringen. Für eine Verlängerung des Nachweiszeitraumes gelten die für die 

Verlängerung der Studienzeit genannten Gründe sinngemäß, 

c) für volljährige Kinder, die wegen einer vor Vollendung des 21. Lebensjahres oder während 

einer späteren Berufsausbildung, jedoch spätestens vor Vollendung des 27. Lebensjahres, 

eingetretenen körperlichen oder geistigen Behinderung voraussichtlich dauernd außerstande 

sind, sich selbst den Unterhalt zu verschaffen, 

d) für volljährige Kinder, die das 26. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, für die Dauer von 

drei Monaten nach Abschluß der Berufsausbildung, sofern sie weder den Präsenz- oder Aus-

bildungsdienst noch den Zivildienst leisten, 

e) für volljährige Kinder, die das 26. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, für die Zeit zwi-

schen der Beendigung des Präsenz- oder Ausbildungs- oder Zivildienstes und dem Beginn o-

der der Fortsetzung der Berufsausbildung, wenn die Berufsausbildung zum frühestmöglichen 

Zeitpunkt nach dem Ende des Präsenz- oder Ausbildungs- oder Zivildienstes begonnen oder 

fortgesetzt wird, 

f) für volljährige Kinder, die das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, wenn sie 

aa) weder den Präsenz- oder Ausbildungsdienst noch den Zivildienst leisten und 

bb) bei der regionalen Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice als Arbeitsuchende vorgemerkt 

sind und weder einen Anspruch auf eine Leistung nach dem Arbeitslosenversicherungsgesetz 

1977, BGBl. Nr. 609, haben noch eine Beihilfe zur Deckung des Lebensunterhaltes durch das 

Arbeitsmarktservice erhalten; das Vorliegen dieser Voraussetzungen ist durch eine Bestäti-

gung des Arbeitsmarktservice nachzuweisen, 
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g) für volljährige Kinder, die in dem Monat, in dem sie das 26. Lebensjahr vollenden, den Prä-

senz- oder Ausbildungsdienst oder Zivildienst leisten oder davor geleistet haben, bis längstens 

zur Vollendung des 27. Lebensjahres, sofern sie nach Ableistung des Präsenz- oder Ausbil-

dungsdienstes oder Zivildienstes für einen Beruf ausgebildet oder in einem erlernten Beruf in 

einer Fachschule fortgebildet werden, wenn ihnen durch den Schulbesuch die Ausübung ihres 

Berufes nicht möglich ist; für Kinder, die eine in § 3 des Studienförderungsgesetzes 1992 ge-

nannte Einrichtung besuchen, jedoch nur im Rahmen der in § 2 Abs. 1 lit. b vorgesehenen 

Studiendauer, 

h) für volljährige Kinder, die erheblich behindert sind (§ 8 Abs. 5), das 27. Lebensjahr noch 

nicht vollendet haben und die für einen Beruf ausgebildet oder in einem erlernten Beruf in 

einer Fachschule fortgebildet werden, wenn ihnen durch den Schulbesuch die Ausübung ihres 

Berufes nicht möglich ist; § 2 Abs. 1 lit. b zweiter bis letzter Satz sind nicht anzuwenden, 

i) für volljährige Kinder, die sich in dem Monat, in dem sie das 26. Lebensjahr vollenden, in 

Berufsausbildung befinden und die vor Vollendung des 26. Lebensjahres ein Kind geboren 

haben oder an dem Tag, an dem sie das 26. Lebensjahr vollenden, schwanger sind, bis längs-

tens zur Vollendung des 27. Lebensjahres; für Kinder, die eine in § 3 des Studienförderungs-

gesetzes 1992 genannte Einrichtung besuchen, jedoch nur im Rahmen der in § 2 Abs. 1 lit. b 

vorgesehenen Studiendauer. 

Es besteht kein Zweifel, dass von all den hier in § 2 Abs. 1 FLAG 1967 taxativ genannten An-

spruchsgründen nur zweifelhaft sein kann, ob die in § 2 Abs. 1 lit. b FLAG 1967 genannte „Be-

rufsausbildung“ vorliegt oder nicht. 

Es steht weiter fest, dass es sich beim Studium im Fachhochschulstudiengang „B. “ um den 

Besuch einer im § 3 des Studienförderungsgesetzes 1992 (StudFG) genannten Einrichtung 

handelt. 

Damit ist aber auch klargestellt, dass nur „Studierende“ von Fachhochschulstudiengängen 

beihilfenanspruchsberechtigt sein können. „Studierender“ eines Fachhochschulstudienganges 

ist jedoch nur ein in den Fachhochschulstudiengang Aufgenommener, nicht auch ein Aufnah-

mewerber. 

Die Tochter des Berufungswerbers befand sich daher vor Aufnahme in den Fachhochschulstu-

diengang jedenfalls nicht in Berufsausbildung durch den in § 2 Abs. 1 lit. b FLAG 1967 beson-

ders genannten und geregelten Besuch einer im § 3 StudFG genannten Einrichtung.  

Sie befand sich ohne jeden Zweifel auch nicht in „Berufsausbildung“ nach dem allgemeinen 

Wortsinn:  

Ein für das jeweilige Studium speziell geregelter Aufnahmetest und die Vorbereitung darauf 
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stellt ganz eindeutig keine Ausbildung für einen Beruf dar, sondern soll nur die Frage beant-

worten, ob ein Aufnahmewerber auf Grund der verschiedenen Anforderungen an eine Berufs-

ausbildung überhaupt in der Lage sein wird, die nachfolgende Berufsausbildung erfolgreich zu 

absolvieren. 

Damit steht fest, dass sich die Tochter des Berufungswerbers in der hier allein maßgebenden 

Zeit nicht in Berufsausbildung im Sinn des FLAG 1967 befand. Der Frage, warum sie den zwei-

ten Teil des Aufnahmeverfahrens (Bewerbungsgespräch) nicht oder erst später absolviert hat, 

kann daher keine entscheidungswesentliche Bedeutung zukommen. 

Da zusammengefasst keiner der in § 2 Abs. 1 FLAG 1967 taxativ genannten Anspruchsgründe 

für den Bezug der Familienbeihilfe und in der Folge des Kinderabsetzbetrages gegeben war, 

sind diese Abgaben für den im Spruch genannten Zeitraum objektiv zu Unrecht bezogen wer-

den. 

Der angefochtene (Sammel-)Bescheid entspricht daher der bestehenden Rechtslage, weshalb 

die dagegen gerichtete Berufung, wie im Spruch geschehen, als unbegründet abgewiesen 

werden musste. 

Graz, am 3. Jänner 2012 


